
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/9/24 8Ob511/91
(8Ob512/91), 5Ob199/08p,

5Ob212/10b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1992

Norm

MRG §10 Abs4 Z1

Rechtssatz

Bei einem von vornherein befristeten Mietverhältnis liegt in der durch einen entsprechenden Räumungsvergleich

gegebenen zusätzlichen Absicherung der vertragsgemäßen Beendigung keine einvernehmliche Au4ösung desselben

gemäß dieser Gesetzesstelle.

Entscheidungstexte

8 Ob 511/91

Entscheidungstext OGH 24.09.1992 8 Ob 511/91

5 Ob 199/08p

Entscheidungstext OGH 25.11.2008 5 Ob 199/08p

Auch; Beisatz: Auch ein Räumungsvergleich kann eine Dissolutionsvereinbarung enthalten und sich insoweit als

einvernehmliche Auflösung des Mietverhältnisses im Sinn des § 10 Abs 4 Z 1 MRG darstellen. (T1); Veröff: SZ

2008/176

5 Ob 212/10b

Entscheidungstext OGH 26.05.2011 5 Ob 212/10b

Vgl auch; Beis wie T1
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